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Ministerial-Bekanntmachungen.
(881 I. J.

Nachdem auf Grund des § 12 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit
Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken, vom 20. April 1892 der
Bundesrath in seiner Sitzung vom 11. Juni d. J. (§ 363 der Protokolle)
eine Anweisung zur chemischen Untersuchung des Weins festgestellt
hat (veröffentlicht als Anhang zu Nr. 27 des Central-Blattes für das Deutsche
Reich vom 3. Juli d. J. Seite 197), werden sämmtliche staatliche und öffent-
liche Untersuchungsanstalten für Lebens= und Genußmittel hierdurch angewiesen,
bei der chemischen Untersuchung von Wein in Zukunft ausschließlich die in
der „Anweisung“ angegebenen Verfahren zur Anwendung zu bringen. Auch
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